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Satzung zur Änderung der Satzung 
über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
Abwassersatzung (AbwS) vom 18.12.2013 

Aufgrund von § 45 b Absatz 4 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) und der §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt 
Rottweil am 17.12.2014 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1
Satzungsänderung 

§ 43 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

(1) Die  Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach § 38 Abs. 1 und 2 beträgt je m³ 
Schmutzwasser 2,42 €.  

§ 43 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

(2) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Schmutzwassergebühr im Stadtteil Neufra bei Einleitungen 
nach § 38 Abs. 1 und 2 je m³ Schmutzwasser 2,21 €. 

§ 2
Inkrafttreten 

Diese Änderung tritt zum 1. Januar 2015 in Kraft. 

SRW102B
Schreibmaschinentext

SRW102B
Schreibmaschinentext

SRW102B
Schreibmaschinentext
Tischvorlage




